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Rechtsprechung 

Deutschland ist ein Rechtsstaat. Die Rechtsprechung gewährleistet den inneren Frieden und die 

Freiheit der Bürger, auch gegenüber dem Staat.

Die Rechtsprechung in der Bundesrepublik baut auf mehreren im Grundgesetz verankerten Prinzipien 

auf. Ein zentraler Grundsatz ist die Unabhängigkeit der Richter. Diese sind nach Artikel 97 

Grundgesetz (GG) nur dem Gesetz unterworfen und unterliegen keinerlei Weisung. Um das zu 

gewährleisten, können sie auch nicht abgesetzt oder versetzt werden. Ausnahmen bilden schwere 

Dienstvergehen.  

Das in Artikel 101 GG garantierte Recht auf einen gesetzlichen Richter schließt die Schaffung von 

Ausnahmegerichten aus. Sondergerichte für politische Straftaten, wie in Diktaturen üblich, werden 

damit unmöglich. 

Artikel 103 GG garantiert, dass jeder die Gelegenheit bekommt, sich zum Sachverhalt zu äußern. Mit 

dieser Rechtsgarantie ist die Pflicht des Gerichtes verbunden, nur Dinge und Sachverhalte zu 

berücksichtigen, zu denen alle Beteiligten Stellung nehmen konnten. Ferner garantiert das 

Grundgesetz an dieser Stelle zwei elementare Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit: Keiner darf für eine 

Tat bestraft werden, deren Strafbarkeit nicht gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. 

Und niemand darf auf Grund derselben Tat mehrmals bestraft werden. 

In Artikel 104 GG werden festgenommenen Menschen besondere Garantien gegeben. So müssen sie 

spätestens nach Ablauf des auf die Festnahme folgenden Tages einem Richter vorgeführt werden, der 

schriftlich über einen weiteren Freiheitsentzug entscheidet. 

Man unterscheidet in der Bundesrepublik zwischen ordentlicher und besonderer Gerichtsbarkeit. Zur 

ordentlichen Gerichtsbarkeit zählen die Straf- und Zivilgerichte und die sogenannte freiwillige 

Gerichtsbarkeit, bei der Beurkundungen, Grundbuch-, Betreuungs- oder Nachlassangelegenheiten 

geregelt oder vollzogen werden. Die so genannte besondere Gerichtsbarkeit unterscheidet sich in der 

Realität nicht mehr von der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die Bezeichnung ist ein Resultat der 

geschichtlichen Entwicklung dieser Spezialgerichte aus Verwaltungsbehörden. Sie umfasst Bereiche 

wie die Arbeitsgerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichtsbarkeit oder die Sozialgerichtsbarkeit. Auch 

diese werden mit ordentlichen und unabhängigen Richtern besetzt. 

Bei den meisten Streitfällen sind in der deutschen Rechtsprechung für den jeweils zuständigen 

Gerichtszweig mehrere Instanzen vorgesehen. Die ersten beiden Stufen eines gerichtlichen 

Verfahrens sind in der Regel an Gerichten der Bundesländer angesiedelt, die oberste Instanz ist ein 

Bundesgericht. Auch in der Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit sind drei Instanzen 

vorgesehen. Die jeweils nächsthöhere Instanz ist diejenige, die über Revisionen oder Berufungen 

gegen Urteile der unteren Instanz entscheidet. 

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung 

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/24-deutschland/40466/rechtsprechung-24-x-deutschland

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22289/gesetzlicher-richter
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/18211/sondergerichte
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22933/strafe
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22172/festnahme
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16432/gerichtsbarkeit
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16331/arbeitsgericht
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16585/verwaltungsgericht
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/18230/sozialgerichtsbarkeit
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/18151/richter-richterin
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/21978/bundesgerichte
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22804/revision
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/21923/berufung
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/24-deutschland/40466/rechtsprechung-24-x-deutschland
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Auszug aus dem Grundgesetz: 

IX. Die Rechtsprechung (Art. 92-104) 

Artikel 92 [Gerichtsorganisation] 

Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut; sie wird durch das Bundesverfassungsgericht, 

durch die in diesem Grundgesetze vorgesehenen Bundesgerichte und durch die Gerichte der Länder 

ausgeübt. 

Artikel 95 [Oberste Gerichtshöfe des Bundes] 

(1) Für die Gebiete der ordentlichen, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und der 

Sozialgerichtsbarkeit errichtet der Bund als oberste Gerichtshöfe den Bundesgerichtshof, das 

Bundesverwaltungsgericht, den Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht. 

(2) Über die Berufung der Richter dieser Gerichte entscheidet der für das jeweilige Sachgebiet zuständige 

Bundesminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß, der aus den für das jeweilige Sachgebiet 

zuständigen Ministern der Länder und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern besteht, die vom Bundestage 

gewählt werden. 

(3) Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist ein Gemeinsamer Senat der in Absatz 1 

genannten Gerichte zu bilden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

Artikel 97 [Richterliche Unabhängigkeit] 

(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen. 

(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren Willen nur kraft 

richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, 

vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine 

andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, 

bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte Richter in den Ruhestand treten. Bei Veränderung der 

Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke können Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem 

Amte entfernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehaltes. 

Artikel 101 [Recht auf den gesetzlichen Richter] 

(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. 

(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden. 

Artikel 103 [Anspruch auf rechtliches Gehör; Verbot rückwirkender Strafgesetze 

und der Doppelbestrafung] 

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. 

(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat 

begangen wurde. 

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. 

Quelle: Bundesministerium der Justiz/juris GmbH 


